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9826 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994 geändert wird 

 

Änderungen in der Plenarsitzung des Nationalrates 
 
Der Nationalrat hat anlässlich der Beschlussfassung im Gegenstand folgende Änderungen 

beschlossen: 

1. Die bisherige Novellierungsanordnung erhält die Ziffernbezeichnung „1.“ 

2. Nach der Z 1 werden folgende Z 2 bis 20 angefügt: 

„2. In § 71b wird am Ende der Z 10 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt; folgende Z 11 wird 
angefügt:  
 „11. „CO2-Strom“ ein Stofffluss, der sich aus den Verfahren der CO2-Abscheidung ergibt. Ein CO2-

Strom besteht ganz überwiegend aus Kohlenstoffdioxid; es dürfen keine Abfälle oder anderen 
Stoffe zum Zweck der Entsorgung hinzugefügt werden. Ein CO2-Strom darf jedoch zufällig 
anfallende Stoffe aus der Quelle oder aus dem Abscheidungs- oder Injektionsverfahren enthalten, 
und es dürfen Spurenstoffe zur Überwachung der CO2-Migration hinzugefügt werden. Die 
Konzentrationen aller zufällig vorhandenen oder hinzugefügten Stoffe dürfen ein Niveau nicht 
überschreiten, das die Integrität der Speicherstätte oder der einschlägigen Transportinfrastruktur 
nachteilig beeinflusst oder ein erhebliches Risiko für die Umwelt oder die menschliche 
Gesundheit darstellen oder gegen geltendes Unionsrecht verstoßen würde.“ 

3. In § 74 Abs. 1 wird das Wort „regelmäßig“ durch die Wortfolge „nicht bloß vorübergehend“ ersetzt. 

4. § 77a Abs. 7 erster Satz lautet: 
„(7) Die Behörde hat in einer in der betroffenen Gemeinde verbreiteten periodisch erscheinenden 

Zeitung und im Internet bekannt zu geben, dass die Entscheidung über die Genehmigung einer IPPC-
Anlage innerhalb eines bestimmten, mindestens sechs Wochen betragenden, Zeitraums bei der Behörde 
während der Amtsstunden zur Einsichtnahme aufliegt.“ 

5. Dem § 77a werden folgende Abs. 8 und 9 angefügt: 
„(8) Mit Ablauf von zwei Wochen nach der Bekanntgabe gemäß Abs. 7 gilt der Bescheid betreffend 

die Genehmigung einer IPPC-Anlage auch gegenüber jenen Personen als zugestellt, die sich am 
Verfahren nicht oder nicht rechtzeitig (§ 42 AVG) beteiligt und deshalb keine Parteistellung erlangt 
haben. Ab dem Tag der Kundmachung im Internet ist solchen Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen 
ein Beschwerderecht zukommt, Einsicht in den Verwaltungsakt zu gewähren. 

(9) Werden in einer Beschwerde gegen den Bescheid betreffend die Genehmigung einer IPPC-
Anlage Einwendungen oder Gründe erstmals vorgebracht, so sind diese nur zulässig, wenn in der 
Beschwerde begründet wird, warum sie nicht bereits während der Einwendungsfrist im 
Genehmigungsverfahren geltend gemacht werden konnten, und der Beschwerdeführer glaubhaft macht, 
dass ihn am Unterbleiben der Geltendmachung während der Einwendungsfrist kein Verschulden oder nur 
ein minderer Grad des Versehens trifft. Wenn dies bei sämtlichen Beschwerdegründen nicht glaubhaft 
gemacht werden kann, ist die Beschwerde als unzulässig zurückzuweisen, wenn jedoch nur teilweise 
Gründe betroffen sind, ist die Beschwerde in diesen Punkten nicht zu behandeln.“ 

6. § 81 Abs. 3 lautet:  
„(3) Änderungen gemäß Abs. 2 Z 7 sind der zur Genehmigung der Anlage zuständigen Behörde 

vorher anzuzeigen.“ 

7. In § 84l Abs. 5 wird der Verweis auf „Abs. 84d Abs. 3 und 4“ durch den Verweis auf „§ 84d Abs. 3 
und 4“ ersetzt. 

8. Im § 113 Abs. 5 erster Satz wird die Wortfolge „hat die Gemeinde eine spätere Aufsperrstunde oder 
eine frühere Sperrstunde vorzuschreiben“ durch die Wortfolge „kann die Gemeinde eine spätere 
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Aufsperrstunde oder eine frühere Sperrstunde vorschreiben“ ersetzt und wird nach dem ersten Satz 
folgender Satz eingefügt: 
„Vor der Beurteilung, ob eine unzumutbare Belästigung im Sinne des ersten Satzes vorliegt, ist Beweis 
durch Sachverständige aufzunehmen.“ 

9. § 345 Abs. 6 lautet: 
„(6) Die Behörde hat Anzeigen gemäß § 81 Abs. 3 binnen zwei Monaten nach Erstattung der 

Anzeige mit Bescheid zur Kenntnis zu nehmen, wenn die geforderten Voraussetzungen gegeben sind. Der 
Bescheid bildet einen Bestandteil des Genehmigungsbescheides. Sind die gesetzlichen Voraussetzungen 
nicht erfüllt, hat die Behörde innerhalb von zwei Monaten nach Erstattung der Anzeige einen Bescheid im 
Sinne des Abs. 5 zu erlassen. Für die den Anzeigen gemäß § 81 Abs. 3 anzuschließenden Belege gilt 
§ 353. Mit dem Betrieb der geänderten Betriebsanlage darf erst nach Erlassung des Bescheides im Sinne 
des ersten Satzes begonnen werden.“ 

10. § 353 Z 2 lautet: 
 „2. in einfacher Ausfertigung nicht unter Z 1 fallende für die Beurteilung des Projekts und der zu 

erwartenden Emissionen der Anlage im Ermittlungsverfahren erforderliche technische 
Unterlagen und“ 

11. Nach § 353a wird folgender § 353b eingefügt: 
„§ 353b. (1) In Verfahren betreffend Betriebsanlagen, die auf Erlassung eines an einen Antrag des 

Inhabers einer Betriebsanlage gebundenen Bescheides gerichtet sind, kann der Inhaber der Betriebsanlage 
für bestimmte Fachgebiete die Bestellung von nichtamtlichen Sachverständigen unwiderruflich 
beantragen. Der Antrag muss spätestens gleichzeitig mit dem verfahrenseinleitenden Anbringen gestellt 
werden und hat die genaue Bezeichnung des jeweiligen Fachgebietes, für das ein nichtamtlicher 
Sachverständiger bestellt werden soll, zu enthalten. § 13 Abs. 3 AVG ist auf Anträge, die keine genaue 
Bezeichnung des Fachgebietes enthalten, nicht anzuwenden. Verspätete Anträge oder Anträge, die keine 
genaue Bezeichnung des Fachgebietes enthalten, sind von der Behörde unverzüglich zurückzuweisen. 

(2) Die Behörde hat dem Antragsteller innerhalb von vier Wochen ab Einlangen eines Antrages 
gemäß Abs. 1 oder ab Rechtskraft einer Entscheidung eines Verwaltungsgerichtes oder des 
Verwaltungsgerichtshofes, mit der ein Bescheid gemäß Abs. 1 letzter Satz aufgehoben worden ist, mit 
Verfahrensanordnung aufzutragen, dass ein von der Behörde zu bestimmender Betrag zur Deckung des 
mit der Aufnahme des Beweises durch nichtamtliche Sachverständige verbundenen Aufwandes vom 
Antragsteller innerhalb einer bestimmten angemessenen Frist vorschussweise zu erlegen ist. Wenn der 
Betrag nicht vollständig innerhalb dieser Frist vom Antragsteller bei der Behörde erlegt wird, wird der 
gemäß Abs. 1 gestellte Antrag unwirksam. 

(3) Wenn ein Antrag gemäß Abs. 1 gestellt worden ist, beginnen die Fristen betreffend die 
Verpflichtung der Behörde zur Erlassung von Bescheiden ab Rechtskraft eines Bescheides gemäß Abs. 1 
letzter Satz oder mit Ablauf der von der Behörde gemäß Abs. 2 zum Erlag eines vorschussweisen 
Betrages bestimmten Frist zu laufen. 

(4) Die Kosten für die Heranziehung eines auf Grund eines Antrages gemäß Abs. 1 beigezogenen 
nichtamtlichen Sachverständigen sind im vollen Umfang vom Antragsteller zu tragen. 

(5) Auf eine Verfahrensanordnung gemäß Abs. 2 ist § 63 Abs. 2 AVG mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass sie nur hinsichtlich ihrer Höhe und nur dann anfechtbar ist, wenn der Gesamtbetrag der 
dem Antragsteller aufgetragenen Kostenvorschüsse 4 000 Euro übersteigt.“ 

12. § 356a Abs. 1 erster Satz lautet: 
„(1) Die Behörde hat den Antrag um Genehmigung oder um Genehmigung einer wesentlichen 

Änderung einer IPPC-Anlage (§ 353a) in einer in der betroffenen Gemeinde verbreiteten periodisch 
erscheinenden Zeitung und im Internet bekannt zu geben.“ 

13. § 356b Abs. 1 lautet: 
„§ 356b. (1) Bei nach diesem Bundesgesetz genehmigungspflichtigen Betriebsanlagen, zu deren 

Errichtung, Betrieb oder Änderung auch nach anderen Verwaltungsvorschriften des Bundes eine 
Genehmigung (Bewilligung) zum Schutz vor Auswirkungen der Anlage oder zum Schutz des 
Erscheinungsbildes der Anlage oder eine Bewilligung zur Verwendung von Waldboden zu anderen 
Zwecken als für solche der Waldkultur (Rodung) erforderlich ist, entfallen, soweit in den folgenden 
Absätzen nicht anderes bestimmt wird, gesonderte Genehmigungen (Bewilligungen) nach diesen anderen 
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Verwaltungsvorschriften, es sind aber deren materiellrechtliche Genehmigungs-(Bewilligungs-
)Regelungen bei Erteilung der Genehmigung anzuwenden. Dem Verfahren sind Sachverständige für die 
von den anderen Verwaltungsvorschriften erfassten Gebiete beizuziehen. Die 
Betriebsanlagengenehmigung bzw. Betriebsanlagenänderungsgenehmigung gilt auch als entsprechende 
Genehmigung (Bewilligung) nach den anderen Verwaltungsvorschriften des Bundes. Die Mitanwendung 
der Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes 1959 – WRG 1959, BGBl. Nr. 215/1959, in der jeweils 
geltenden Fassung, bezieht sich auf folgende mit Errichtung, Betrieb oder Änderung der Betriebsanlage 
verbundene Maßnahmen: 
 1. Wasserentnahmen aus Fließgewässern für Kühl- oder Feuerlöschzwecke (§ 9 WRG 1959); 
 2. Erd- und Wasserwärmepumpen (§ 31c Abs. 5 WRG 1959); 
 3. Abwassereinleitungen in Gewässer (§ 32 Abs. 2 lit. a, b und e WRG 1959), ausgenommen 

Abwassereinleitungen aus Anlagen zur Behandlung der in einer öffentlichen Kanalisation 
gesammelten Abwässer; 

 4. Lagerung von Stoffen, die zur Folge haben, dass durch Eindringen (Versickern) von Stoffen in 
den Boden das Grundwasser verunreinigt wird (§ 32 Abs. 2 lit. c WRG 1959); 

 5. Abwassereinleitungen in wasserrechtlich bewilligte Kanalisationsanlagen (§ 32b WRG 1959); 
 6. Beseitigung von Dach-, Parkplatz- und Straßenwässern; 
 7. Brücken und Stege im Hochwasserabflussbereich (§ 38 WRG 1959).  
Insbesondere sind die Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes 1959 betreffend Stand der Technik 
einschließlich der Gewährung von Ausnahmen vom Stand der Technik, persönliche Ladung von Parteien, 
Emissions- und Immissionsbegrenzungen sowie Überwachung jedenfalls mitanzuwenden. Dem 
wasserwirtschaftlichen Planungsorgan (§ 55 Abs. 4 WRG 1959) kommt in allen Verfahren, durch die 
wasserwirtschaftliche Interessen berührt werden, Parteistellung zur Wahrung dieser Interessen 
einschließlich der Beschwerdelegitimation an das Verwaltungsgericht des Landes, der Revision wegen 
Rechtswidrigkeit und des Antrages auf Fristsetzung wegen Verletzung der Entscheidungspflicht durch ein 
Verwaltungsgericht an den Verwaltungsgerichtshof zu.“ 

14. § 356d lautet: 
„§ 356d. Im Fall der Festlegung weniger strenger Emissionsgrenzwerte im Sinne des § 77b Abs. 3 in 

einem Anpassungsverfahren gemäß § 81b sind die §§ 77a Abs. 7 bis 9, § 356a und § 356b Abs. 7 
anzuwenden.“ 

15. Nach § 359 wird folgender § 359a eingefügt: 
„§ 359a. (1) Soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes bestimmt, hat die Behörde in Verfahren 

betreffend Betriebsanlagen längstens binnen vier Monaten nach Einlangen des Anbringens zu 
entscheiden. 

(2) Soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes bestimmt, haben die Verwaltungsgerichte der Länder 
in Verfahren betreffend Betriebsanlagen längstens binnen vier Monaten nach Einlangen der Beschwerde 
zu entscheiden.“ 

16. § 359b lautet: 
„§ 359b. (1) Ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren gemäß Abs. 2 bis 4 ist durchzuführen, wenn  

 1. jene Maschinen, Geräte und Ausstattungen der Anlage, deren Verwendung die 
Genehmigungspflicht begründen könnte, ausschließlich solche sind, die in Verordnungen gemäß 
§ 76 Abs. 1 oder Bescheiden gemäß § 76 Abs. 2 angeführt sind oder die nach ihrer 
Beschaffenheit und Wirkungsweise vornehmlich oder auch dazu bestimmt sind, in 
Privathaushalten verwendet zu werden, oder 

 2. das Ausmaß der der Betriebsanlage zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten und sonstigen 
Betriebsflächen insgesamt nicht mehr als 800 m² beträgt und die elektrische Anschlussleistung 
der zur Verwendung gelangenden Maschinen und Geräte 300 kW nicht übersteigt oder 

 3. die Art der Betriebsanlage in einer Verordnung nach Abs. 5 genannt ist oder 
 4. das Verfahren eine Spezialgenehmigung (§ 356e) betrifft oder 
 5. bei einer nach § 81 genehmigungspflichtigen Änderung hinsichtlich der Betriebsanlage 

einschließlich der geplanten Änderung einer der in Z 1 bis 4 festgelegten Tatbestände erfüllt ist. 
(2) Ergibt sich aus dem Genehmigungsansuchen und dessen Beilagen (§ 353), dass zumindest eine 

der Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllt ist, so hat die Behörde das Projekt mit dem Hinweis 
bekanntzugeben, dass die Projektunterlagen innerhalb eines bestimmten, drei Wochen nicht 
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überschreitenden Zeitraumes bei der Behörde zur Einsichtnahme aufliegen und die Nachbarn innerhalb 
dieses Zeitraumes von ihrem Anhörungsrecht Gebrauch machen können. Für diese Bekanntgabe ist § 356 
Abs. 1 sinngemäß anzuwenden. Innerhalb dieser Frist können Nachbarn (§ 75 Abs. 2) einwenden, dass 
die Voraussetzungen für die Durchführung des vereinfachten Verfahrens nicht vorliegen. Erheben sie 
innerhalb der gesetzten Frist keine diesbezüglichen Einwendungen, endet die Parteistellung. Auf diese 
Rechtsfolge ist in der Bekanntmachung ausdrücklich hinzuweisen. § 42 Abs. 3 AVG gilt sinngemäß. 
Darüber hinaus gehend steht den Nachbarn keine Parteistellung zu. 

(3) Nach Ablauf der in der Bekanntgabe angeführten Frist hat die Behörde unter Bedachtnahme auf 
die eingelangten Äußerungen der Nachbarn und, wenn nach dem Stand der Technik (§ 71a) und dem 
Stand der medizinischen und der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften zu erwarten ist, dass 
überhaupt oder bei Einhaltung der erforderlichenfalls vorzuschreibenden bestimmten geeigneten 
Auflagen die nach den Umständen des Einzelfalles voraussehbaren Gefährdungen im Sinne des § 74 
Abs. 2 Z 1 vermieden und Belästigungen, Beeinträchtigungen oder nachteilige Einwirkungen im Sinne 
des § 74 Abs. 2 Z 2 bis 5 auf ein zumutbares Maß beschränkt werden, die die Anwendung des 
vereinfachten Verfahrens begründende Beschaffenheit der Anlage mit Bescheid festzustellen und 
erforderlichenfalls Aufträge zum Schutz der gemäß § 74 Abs. 2 sowie der gemäß § 77 Abs. 3 und 4 
wahrzunehmenden Interessen zu erteilen. 

(4) Der Bescheid gemäß Abs. 3 gilt als Genehmigungsbescheid für die Anlage. Die Behörde hat 
binnen zwei Monaten nach Einlangen des Genehmigungsansuchens und dessen Beilagen (§ 353) zu 
entscheiden. Die Verwaltungsgerichte der Länder haben spätestens zwei Monate nach Einlangen der 
Beschwerde gegen den Bescheid zu entscheiden. IPPC-Anlagen und Betriebe im Sinne des § 84b Z 1 sind 
nicht dem vereinfachten Genehmigungsverfahren zu unterziehen. 

(5) Der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft hat durch Verordnung Arten 
von Betriebsanlagen zu bezeichnen, die dem vereinfachten Verfahren gemäß Abs. 2 bis 4 zu unterziehen 
sind, weil auf Grund der vorgesehenen Ausführung der Anlagen (insbesondere der Beschaffenheit und 
Wirkungsweise der Maschinen, Geräte und Ausstattungen der Anlage, der elektrischen Anschlussleistung 
der eingesetzten Maschinen und Geräte, der Betriebsweise, der räumlichen Ausdehnung der Anlage, der 
Art und Menge der in der Anlage gelagerten, geleiteten, umgeschlagenen, verwendeten oder hergestellten 
Stoffe) nach Art, Ausmaß und Dauer der Emissionen dieser Anlagen zu erwarten ist, dass die gemäß § 74 
Abs. 2 wahrzunehmenden Interessen hinreichend geschützt und Belastungen der Umwelt (§ 69a) 
vermieden werden. 

(6) Der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft durch Verordnung jene 
Arten von Betriebsanlagen zu bezeichnen, die aus Gründen des vorsorgenden Umweltschutzes jedenfalls 
nicht dem vereinfachten Genehmigungsverfahren zu unterziehen sind, auch wenn im Einzelfall eine 
derartige Anlage die Voraussetzungen für die Anwendung des vereinfachten Genehmigungsverfahrens 
erfüllt.“ 

17. Nach § 371b wird folgender § 371c eingefügt: 

„§ 371c. (1) Stellt die Behörde eine Übertretung gemäß § 366 Abs. 1 Z 2, 3, 3a, § 367 Z 24a bis 26 
oder § 368, sofern die Übertretung gemäß § 368 gewerbliche Betriebsanlagen betrifft, fest und sind die 
Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch die 
Tat gering und ist das Verschulden des Gewerbetreibenden leicht, so hat die Behörde den 
Gewerbetreibenden mit dem Ziel einer möglichst wirksamen Beendigung des strafbaren Verhaltens oder 
der strafbaren Tätigkeiten zu beraten und den Gewerbetreibenden schriftlich unter Angabe der 
festgestellten Sachverhalte aufzufordern, innerhalb einer angemessenen Frist den den Rechtsvorschriften 
und behördlichen Verfügungen entsprechenden Zustand herzustellen. Die schriftliche Aufforderung gilt 
als Verfolgungshandlung gemäß § 32 Abs. 2 und 3 VStG. 

(2) Wird der schriftlichen Aufforderung innerhalb der von der Behörde festgelegten oder erstreckten 
Frist entsprochen, dann ist die weitere Verfolgung einer Person wegen jener Übertretungen, betreffend 
welche der den Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügungen entsprechende Zustand hergestellt 
worden ist, unzulässig. 

(3) Die Intensität der Beeinträchtigung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes ist jedenfalls nicht 
gering, wenn die Übertretung nachteilige Auswirkungen auf Personen oder Sachgüter bewirkt hat oder 
das Auftreten solcher Auswirkungen bei auch nur kurzem Andauern des strafbaren Verhaltens oder der 
strafbaren Tätigkeiten zu erwarten ist. 
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(4) Die Intensität der Beeinträchtigung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes gilt als gering, 
wenn geringfügige Abweichungen von technischen Maßen festgestellt wurden und keine im Abs. 3 
genannten Umstände vorliegen. 

(5) Abs. 1 und 2 sind jedenfalls nicht anzuwenden auf 
 1. Übertretungen von Verwaltungsvorschriften, die zur Strafbarkeit vorsätzliches Verhalten 

 erfordern; 
 2. Übertretungen, die innerhalb der letzten drei Jahre vor Feststellung der Übertretung bereits 

Gegenstand einer Beratung und schriftlichen Aufforderung durch die Behörde waren oder zu 
denen einschlägige noch nicht getilgte Verwaltungsvorstrafen bei der Behörde aufscheinen; 

 3. Übertretungen, die Anlass zu behördlichen Maßnahmen gemäß § 360 Abs. 4 geben; 
 4. Übertretungen, für welche die Verwaltungsvorschriften die Maßnahme der Entziehung der 

Gewerbeberechtigung vorsehen.“ 

18. In § 376 werden nach der Z 59 folgende Z 60 und 61 eingefügt: 
 „60. Die Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten, mit der Arten von 

Betriebsanlagen bezeichnet werden, die dem vereinfachten Genehmigungsverfahren zu 
unterziehen sind, BGBl. Nr. 850/1994 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 19/1999, gilt 
als auf der Grundlage des § 359b Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/xxxx erlassene Verordnung. 

 61. Die Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten, mit der jene Arten 
von Betriebsanlagen bezeichnet werden, die keinesfalls dem vereinfachten 
Genehmigungsverfahren zu unterziehen sind, BGBl. II Nr. 265/1998, gilt als auf Grundlage des 
§ 359b Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxxx erlassene Verordnung.“ 

19. In § 382 wird nach dem Abs. 82 folgender Abs. 83 eingefügt: 
„(83) Durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/xxxx wird die Richtlinie 2009/31/EG über die 

geologische Speicherung von Kohlendioxid und zur Änderung der Richtlinie 85/337/EWG sowie der 
Richtlinien 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG und 2008/1/EG sowie der Verordnung 
(EG) Nr. 1013/2006, ABl. Nr. L 140 vom 05.06.2009 S. 114, zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, 
ABl. Nr. L 26 vom 28.01.2012 S. 1., umgesetzt.“ 

20. Dem § 382 wird folgender Abs. 89 angefügt: 
„(89) § 52 Abs. 1, § 71b Z 10 und 11, § 74 Abs. 1, § 77a Abs. 7 bis 9, § 81 Abs. 3, § 84l Abs. 5, 

§ 113 Abs. 5, § 345 Abs. 6, § 353 Z 2, § 353b, § 356a Abs. 1, § 356b Abs. 1, § 356d, § 359a, § 359b, 
§ 371c und § 376 Z 60 und 61 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung im Bundesgesetzblatt in 
Kraft. Auf zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxxx noch nicht 
abgeschlossene Verfahren betreffend Betriebsanlagen ist § 356b Abs. 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxxx nicht anzuwenden; für diese Verfahren ist die vor dem 
Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxxx geltende Rechtslage weiterhin anzuwenden. Auf 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxxx bereits abgeschlossene 
strafbare Tätigkeiten oder strafbares Verhalten, das zu diesem Zeitpunkt bereits aufgehört hat, ist § 371c 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxxx nicht anzuwenden, wenn zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxxx betreffend diese Tätigkeiten oder dieses 
Verhalten bereits eine Verfolgungshandlung gesetzt worden ist.““ 
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